
1 Wird der Gemeinderat zum zweiten Male zur Verhandlung über denselben Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf 
die Zahl der Erschienenen beschlußfähig. Bei der zweiten Einladung muß auf diese Bestimmung hingewiesen werden (Art. 47 Abs. 3 
GO). 

 

Gemeinde Hohenkammer 

 
 

Einladung zur Einladung zur Einladung zur Einladung zur     
SiSiSiSittttzungzungzungzung    

 

 
Vororttermin:   18.45 Uhr Besichtigung der neuen Räume im Rathaus 
 
Die nächste Sitzung des Gemeinderates Hohenkammer  findet am  

Dienstag, den 16.12.2014 um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, 
Petershauser Str. 1, statt.  
 

Hierzu lade ich Sie ein. Sollten Sie aus einem dringenden Grund nicht anwesend sein 

können, so wird um Mitteilung mit Angabe des Grundes bis spätestens vor Beginn der 

Sitzung gebeten. 
 

    
TagesordnungTagesordnungTagesordnungTagesordnung1111

(mit Ergänzungen vom (mit Ergänzungen vom (mit Ergänzungen vom (mit Ergänzungen vom 12121212.1.1.1.12222.2014).2014).2014).2014)
 

  1.  Genehmigung der Sitzungsniederschrift Nr. 11 vom 02.12.2014 öffentlicher Teil 
 

  2. Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplanes für die Ansiedelung eines Lebensmit-

telmarktes auf Fl. Nr. 262 Gemarkung Hohenkammer 
 

  3. Gemeinde Petershausen, Bebauungsplan „Ortsmitte“ – Erneute Behördenbeteiligung 

gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
 

  4. Einspeisungsleitungen in öffentlichen Straßen und Wegen 

- Antrag zur Verlegung von privaten Stromkabeln in gemeindeeigenen Flurstücken im 

Zuge von Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage bei Kammerberg 
 

  5. Antrag der Pfarrei St. Johannes Ev. Hohenkammer 

- Mitfinanzierung eines behindertengerechten WCs für den Friedhof Hohenkammer 
 

  6. Information über eingegangenen Krippenzuschuss 
 

  7. Verschiedenes: Informationen für den Gemeinderat 

 

  7.1 Information über den ILE-Workshop durch die Teilnehmer 

 

 
  

 
 

Hohenkammer, 09.12.2014                                               Johann Stegmair, 1. Bürgermeister 
 


